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. Geschäftsverteilungsplan . 
des· Bundesverwaltung~gerichts für das Ge.schäftsjahr 1976 

A. Geschäftsverteilung · 

1. Revislonssenate , 
Es sind zugewiesen dem· 

J. R-Senat 
zur Entscheidung eingehende Samen aus den Gebieten 

1.' des Wirtschaftsverwaltungsrechts, soweit nicht der lV. 
oqer der VII. 'R-Senat zuständig ist, 

2. des Red:i.ts der freien Berufe, 
3. des Gesundheitsverwaltungsrechts einschließiidl · des Le-

bensmittel- und Weinred!ts, 
4. des Landwirtsdlaftsredlts, 
5. des Vereins· und Versammlungsredlts, 
6. des StaatsangehötigkeJ.tsrechts, 
1. des Ausländerrechts, ' 
8. des Polizei- und Ordnungsrechts einschließlich des Aus· 

weisred!ts mlt Ausnahme der mit den Rechtsgebieten des 
IV. und des. VII. R-Senats zusammenhängenden ordnungs· 
red!tlidlen Streitigkeiten, · · · 

9, des GeSetzes über die Verbreitung jugendgefährdender 
Sd!riften, ' 

II'. R·Senat 
zur Entsdleidung .eingehende Sachen aus den Gebieten 

t. des Red:i.ts des öffentlidlen Dienstes, · 
2. des Dienstredlts, des Besoldungsredlts und. ·des Versor
. qungsred:i.ts. der. Soldaten elnschließlidl all~.r y.'e~rpflidl· 

tigen, soweit mdlt der VIII. R-Senat zustand1g ist, der 
Zivildienstpflichtigen und. der Angehörigen des Zivil-
sd1utzkorps, . ' . . 

Nummern 1 und 2 jeweils mit den Anfangsbud:i.staben A-N. 

nI. R·Senat 
zur Entsd:i.eidung eingehende Sachen aus den Gebieten · . 
l. ·des Lastenausglei&srechts einS'diließlidl der Schadensfest· 

stellungen, soweit nitht der V. R·Senat zuständig Ist,· 
2. des Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für Deutsche aus der 

Sowjetis&en Besatzungszone Deutsd:i.lands und dem so· 
wj.etisch besetzten Sektor von Berlin, soweit es sich um 

· Einridltungshilfe handelt, . 
3. des Reparationsschädengesetzes, soweit nicht der y. R-Se

nat :zuständig ist, ... ·- . . IV. R-Senat 
zur Entsd!eidung eingehende Sadlen aus den Gebieten 

L des Bau- und Bodenred!ts einsd:i.ließlich des Garagenredlts, 
des Jfodenreformredlts sowie der Gewerbeordnung und 
des ßundeslmmissionsschutzgesetzes, soweit das Sdlwer
gewid:it im Bau- .und Bodenre&t liegt, 

2. des Straßen· und Wegerechts, , . , .. 
3. des Ersd:i.ließungs- und des Ersd'lließungsbeitragsred:i.ts, 
4. des Remts der landwirtschaftlid:i.en Siedlung und des.Heim

stättenrechts, , 
5. des Kleingartenrechts, 
6. des Wasser- und Deich.red:i.ts einsd:i.ließlid:i. des Baues von 

Wasserstraßen und des Wasserverbandsred:i.ts, 
1. des· Bergredlts, 
8. des Ordnungsred!ts, · soweit es mit den vorstehenden 

Rechtsgebieten zusammenhängt, · 
V, R-Senat 

. zur Entsd!eidung eingehende Sad!en aus den Gebieten 
l. des Fürsorgerechts einsdlließlich der Tbc-Hilfe für den 

öffentlidlen. Dienst, 
2. der Kriegsopferfürsorge, 
3. der AusbHdungs-, Graduierten· und Berufsbildungsförde

rung, 

4. des Schwerbehindertenrechts, 
5. des Mutterschutt.rechts, 
6. des Jugendwohlfahrt- und Jugel'.dschutzrecht&', ayisgen:; 

men das Gesetz über die V t1rbre1tung jugendgefährden 
Sdlriften (I. R-Senat), · 

1. des Heimkehrer· und Kriegsgefangenenentschädigungs· 
rechts, 

8. des Besatzungsschädenrechts, . 
9. des Währungsausgleid!s- und Altsparerrechts, 

10. des Lastenausglei&srechts einschließlich Schadensfes~te~ 
Jungen, soweit sie allein die Gewährung oder. Entzie ;~. 
(Rücknahme, Widerruf, Verred:i.nung) von ~negs~cha 
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tente, Eingliederungsdarlehen, Wohnraumhi~fe und ;i
11
• 

stige Förderungsmaßnahmen betreffen, sowie. Auss 'dJS· .. 
. ßung von der Schadensfeststellung und von Ausglei 
leistungen, . . d i 

tl. des Gesetzes über Hilfsmaßnahmen für Deutsche aus ~ 
Sowjellsdlen Besatzungszone Deutsd:i.lands _und d7~ ~ 
wjetisdl besetzten Sektor von Berlin, soweit es si t· 
. Beihilfe zum Lebensunterhalt und um Eingliederungsd(I. 
lehen handelt, · . ..· 

12. des Reparationssd:i.ädengesetzes, soweit sie Kriegssdla~)en· 
rente und Aufbaudarlehen betreffen (sonst IIL R-Sena • 

, 13. des Allgemeinen Kriegs.folgengesetzes, 
·14. des Sad!leistungsredlts, ' · · 
15. des Flurbereinigungsrechts und des ländlidlen Grunll·· 

stücksverkehrs, 

. VI. R-Senat 

zur Entscheidung eingehende Samen aus den Gebieten 
L des Red:i.ts 'des öffent1idlen 'Dienstes, ·. · „ · v or· 2. des Dienstrechts, des· Besoldungsredit!i und des er~d'l· 

gungsremts der Soldaten einschließlid:i. alle.r y.'e~rpfbdet 
tigen, soweit nidlt · der VIII. R-Senat zustand1g .ist, w 
Zivildienstpflid:i.tigen und der Angehörigen des Ziv1lsdlU 
korps, . ·. · · ·· z. 

Nummern 1 und 2 jeweils mit den Anfangsbu<:hstaben 0- · .. 
3. des Rechts der Kriegsdienstverweigerung, · 

VII. R-Senat , . 
zur Entscheidung eingehende Sad!en aus. den Gebieten 

1. des Wirtsdlaftsverwaltungsredlts, und 2war 
a) des Redlts der Verkehrswirtsdlaft, · 

· b) des Redits des Außenhandels, 
c) des Redlts des Interzonenhandels, . d&S 
d} des Redlts der Ernährungswirtsch.aft, ausgenommen 

Milch· und Fettgesetz {I. R-Senat), . · . c;ht$' 
e) des Preisredlts,' mit Ausnahme des Mietpre1sre . 

(VIB. R-Senat}, 
fl des Investitionszulagengesetzes, 

2. des Straßenverkehrsrechts, 
3. des Postredlts, · • · · · . , t;· 
4, des Rundfunkre<:hts einsChließlidl des Rechts der RundfUll. 

anstalten, 
5. des .Filmre&ts einsdlließlidl des Filmförderungsre~ts, 
6. 'des Presserechts~ 
7. des Namensrechts, 
8. des Sd:i.ul- und Hochschulrechts, 
9„ des Personalvertretungsredi.ts u. 

10. des Kommunalredlts, 
11. des Abgabenrechts, soweit nidlt ein Sad!zusa 

mit einem Red:i.tsgebiet besteht, für das ·ein anderer 
zuständig ist, 
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12. des Wiedergutmac:hungsrechts,. soweit nicht der VIII. 
, R-Senat zuständig ist, . . . 

· 13. des Prüfungsrechts, abgesehen von Laufbahnprüfungen für 
B
8

eamte, aber einschließlich der ersten und zweiten jur. 
taatsprüfung, 

ferner · · 

1.4., zur Entscheidung eingebende ·Samen',' die. nicht einem 
· .anderen Senat zugewiesen sind, , 

15. des Ordnungsrechts,· soweit es mit den vorstehenden 
· Rechtsgebieten zusammenhängt, 

·. VIII. R-Senat ' 
zur Entscheidung eingehende Sachen au~ den Gebieten 
1· des Wehrpflichtrechts, soweit es um die Heranziehung 

zum und die· Entlassung aus dem Wehrdienstverhältnis 
geht, . . · . 

2• d
1
.es · Wi~dergutmachungsrechts für Angehörige des öffent~ · 
leben Dienstes, 

3. des Rechts der Vertriebenen, d~r Sowjetzonenflüchtlinge 
. und der poliUschen' Häftlinge, . 

4· d~s Rechts der Förderung des Wohnungsbaues, des son
~tigen .Wohnungs- und des Mietpreisrechts einschließlich 

es Wohngeldes, . · .. 

Schlußbestlmmungen 
1. Soweit sich die Verteilung der Geschäfte .nach dem An-· 

fangsbuchstaben richtet, ist. der Name des Klägers - bei 
-~ehreren Klägern des in der Klageschrift· an erster Stelle 
d enannten, .bei Klagen von Erbengemeinschaften der Name· 

· es :f!rblassers, wenn er genannt ist - maßgebend. . 
Im eiß'zelnen ist maßgebend! . . · 
A. bei Klagen physisdler Personen: 

der Anfangsbuchstabe des Familiennamens. Dabei gel· 
ten die zum Namen , gehörenden früheren deutsc:hen 

· ~nd ~ntsprechenden ausländischen ..Adelsbezeidlnungen 

F
llll Smne der Geschäftsverteilung nicht als Teil des 

amiliennamens 1 
ll. bei Klagen v.on Firmen, Gesellschaften, Vereinen, An· 

stalten und anderen juristisdlen ·Personen: 
a) der Anfangsbuchstabe des ersten, in der Firma usw. 

enthaltenen Familiennamens, gleichviel, ob er . als 
Hauptwort, Eigensdlaftswort oder Bestandteil eines 
zusammengesetzten Wortes erscheint; · 

b) beim Fehlen eines derartigen . Familiennamens .der 
Anfangsbudlstabe des ersten Hauptwortes der Firma 
usw.1 Phantasiebezeichnungen und sdllagwortartige 
Abkürzungen gelten ·auch dann als Hauptwörter, 

. Wenn sie keine zusammengezogenen Bestandteile 
von Hauptwörtern enthalten; . · · 

c) beim Fehlen auch ei~es Ha~ptwo;tes der Anfangs-
!. buchslabe. des ersten Wortes, . . · 
n den Fällen zu den Buchstaben b und c bleiben 

jedoch f?lgende Worte und ähnliche korporative Sam
n:elbeze1chnungen - sofern sie nidlt · als Bestandteil 
:

11!,es zusammengesetzten Wortes gebraucht sind .;...., 
· U.uer Betramt: . . „ , . . 

~ktiengesellschaft, Anstalt, Bank, Baugenossensch~ft, 
· G augesellschaft, Bauverein, Direktion, Fabrik, Firma, 

11
_!:meinde,. Gesellsdlaft, Genossenschaft, Gewerk• 
"uaft, Grube, GrundstüCks·, Handels·, Kommandit· 

. ~ese~ls~aft, Korporation, Stiftung, Verband, Verein, 
c· . erem1gung, Zec:he, Zentrale1 · . .. 

· · b~1 Klagen . ,, · 

a) eines Konkursverwalters: der Name des Gemein· 
Schuldners1 · 

b) eines· Zwangsverwalters · oder Treuhänders: der 
. ·Name des Schuldners. bzw. des Betreuten; 
c) eines Nachlaßverwalters, Nachlaßpflegers oder 

TestamentsvollstreCkers: der Name des Erblassers. . . 
D. Werden nebeneinander eine Firma und ihre Inhaber 

oder eine Gesellschaft und ihre Gesellschafter als Klä-
• ger genannt, so ist nur die Firma (Gesellschaft) maß• 

gebend. · 
2. Soweit sich die Geschäftsverteilung nadl Anfangsbuch· 
. · staben ridltet, sind an einem Tag eingehende Streitsachen 
- in' alphabetischer Reihenfolge, geordnet nadl dem Namen 

de.s Klägers, einzutragen. · 
3. Gelangt eine Revislonssache. erneut an das Bundesver· 

waltungsgericht, so entscheidet der jetzt sadllich zustän- · 
dig"l Senat. Das gilt auch für bereits anhängige Sachen so· 

. wie für Beschwerden und Wiederaufnahmeverfahren. 
4. Für Streitsachen aus den Gebieten des Prozeß~ und Yoll

streckungsrechts ist der Senat !Z.Uständig, der nach. dem 
Gesdläftsverteilungsplan für die Entsc:heidung über das zu
grundeliegende sachliche Redltsgebiet zuständig ist . 

5. Für die im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vor
gesehene Äußerung ist der Senat zuständig, der nadl. der 
Geschäftsverteilung im Falle einer Revision~einlegung zur 
Entscheidung über die Sache zuständig wäre. . . · 

6. Kommen für den 'in der Revisionsinstanz noch- streitigen 
Teil eines Rechtsstreites entscheidend auch Fragen aus 
einem Rechtsgebiet in Betracht, für' das nicht der. Senat, 
bei dem die Sadle anhängig ist und vor den sie nach dem 

, Gesc:häftsverteilungsplan gehört, sondern ein. anderer 
Senat zuständig ,ist, so kann, wenn . dies aus besonderen 
Gründen zweckmäßig erscheint, die Sache an diesen Senat 
mit dessen Zustimmung abgegeben werden. 

II. Disziplinarsenate 
· Es sind zugewiesen dem 

1; l)..Senaf 
alle zur Entscheidung ~ingehenden Sadlen, mit Ausnahme der 
Wiederaufn.ahmeverfahren insoweit, als er in. den .früheren • 
Verfahren eine Entsdleidung - glelc:h weldler Art - getrof- · 
fen hat, ' - - ; · · 

II. ·n-senat 
die Wiederauftiahmesachen insoweit, als der 
den früheren ·Verfahren eine Entscheidung -
Art ..,;... getroffen hat. 

_ , m. Wehrdi!"nstaenate 
1. Es sind zugewiesen 'dem · 

I. WD-Sen'.at 

I. D-Senat in 
gleidl welcher 

die Verfahren nach der. Wehrbesdlwerdeordnung, 
. ll. WD·Senat , 

die Verfahren nach der WehrdisziP,linarordnung. 
2. ln Wiederaufnahmeverfahren entsdteidet 

der t WO-Senat, wenn · de:i; II. WO-Senat, 
der II. WO-Senat, wenn der I. WO-Senat 
in dem .früheren Verfahren eine Entscheidung - gleidl 
weldler Art' ...:.... getroffen hat. Entscheidungen aus der Zeit · 
vor Errichtung des .II. WO-Senats gelten als Entsc:held.un· 
gen des I. WO-Senats. . 

3. Pür die Im Gesetz über das Bundesverfassungsger!dlt vor
gesehene .Äußerung ·ist . der I, WO-Senat zuständig. · 

IV. Großer Senat 
(nachrichtlic:h) 

Die Zuständigkeit des Großen Senats ergibt sidl · aus § 11 
der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) • 

. B. Besetzuq · 
'- . 1. Revislonssen~te ., 

, L R·Senat 

Dr. Heinrich 
Dr. Paul 
Dr. J!Ckstein . 
Dr. Barbey · ' · · . · 
(für di~ Erledigung von 6 Verfahren, 
längstens bis 30. April 1976, zugleic:h 
VIII. R-Senat) · · • ' .• ~ , 

D. R·Senat · 
Vorsitzende Ridlterin Schmitt 
Ridlter Dr. de Chapeaurouge 

, Richter Weber-Lortsch . 

. Richter 
Richter 

Richter \. 

zum stellvertretenden Vorsitzenden 
·bestellt · 
Dr. Idel 
Dr. Rosendahl 
(zugleim U. D-Senat) 
Wetzel 
(zugleidi II. D·Senat) 
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Vorsitzender Richter 
Richter 
Richter 
Richter 
Richter 
Richterin 

Vorsitzender Richter 
Richter 
Richter 
Richter 
Richter 
Richter 

Vorsitzender Richter 
Richter 
Richter 
Richter 
Richter 
Richter 

V()rsitzender Ridlter 
Richter 
Ridlter 
Richter 
Ridlter 
Richterin 

Vorsitzender Ridlter 
lUdltet 
Richter· 
Rfchtet 
Ridlter 
Richter 

Vorsitzender Ridlter 

Ridltei' 
Ridlter 

· Richter 
Richter 

Ridlter 

I. D ·Senat 
Vorsitzender Richter 
Ridlter 

Ridlter 
Richter 

Il.D·Senat 
Vorsitzender Ridlter 

Rldlter 

Richter 

Richter 

In. R-Senat 

Professor Dr. Dodenhoff 
Sigulla 
Dr. Messerschmidt 
Fandre 
Schäfer 
Schmidt 

IV. R-Senat 

Oppenheimer 
Clauß 
Isendahl 
Professor Dr. Weyreuther 
Dr. Korbmacher 
Dr. Schlichter 

.V. R-Senat 

Kellner 
Dr. Fink 
Rodllitz 
Dr.Sommer 
Dr. Schwarz 
Rotte'r 

·VL R-Senat . ,, 
Professor Dr. Fürst 
Dr, Waitz 

·•· Dr. Bedter 
·Dr. Nehlert · 
Niedermai er 
Dr.Franke 

.vn. R-Senat .·· 

Professor Dr. Sandler 
Dr.Zehner 
Fischet" 
Dr. Heddaeus 
Klamroth 
Willberg 

Vill. R-Senat 

Arndt 
· (zugleich II. D-Senat) 
Maetzel 
Türke 
Noadt 
J)r. Barbey 
zur Erledigung-der Verfahren 
VIII C 92.74, 96.74, 21.75, 47.75, 65.75, 

· und 79.75, jedoch längstens bis zum 
, 30. April 1976 (zugleich I. R-Senat) 
Lotz, 

II. Disziplinarsenate 
1. Rldtter 

Amelung 
Lange 
(zugleich II. D-Senat und zeitweiliges 
Mitglied der WO-Senate) 
Professor Dr. Gützkow 
Janzen' 

Arndt 
(zugleich VIII. R-Senat) • 
Lange 
(zugleldl I. D-Senat und zeitweiliges 
Mitglied der WO-Senate) 
Dr. Rosendahl. 
(zugleich II. R-Senat) 

, Wetzel 
(~ugleich II. R-Senat) 

'· 

2. Ehrenamtlidle Ridlter 
Die ehrenamtlidlen Ridlter der Disziplinarsenate werden 

nach Maßgabe der §§ 49, 55 BDO an Hand der im Auslosungs· 
verfahren bei den Senaten gebildeten Jahreslisten berufen. 

Für die ab 1. Mai 1957 eingeleiteten förmlichen Disziplinar· 
verfahre_n gegen Beamte und Ruhestandsbeamte aus dem 
Dienstbereich der Landespostdirektion Berlin, der Zoll· und 
Verbrauchssteuerverwaltung einschließlich der Monopolver· 
waltung für Branntwein und des l:>evisenüberwachungsd1enstes 
sowie der Sondervermögens- und Bauverwaltung der Ober· 
finanzdirektion Berlin (§ 1 des Gesetzes zur Regelung der 
Rechtsverhältnisse der in den einzelnen Verwaltungsz~eli~~ 
des Landes Berlin beschäftigten Personen vom 26. Aprtl 1 , 
- Bundesgesetzbl. l S. 397 -, geändert durch Geset~ dv~rtl 
20. Juli 1967 - Bundesgesetzbl. I S. 725, 744 -) Wtr ~ 
Auslosungsverfahren eine gemeinsame Beisitzerliste gebllde 

. und von einem Beamten des gehobenen Dienstes geführt! aus 
ihr ziehen die -Disziplinarsenate in der Reihenfolge 11;.{~: 
Bedarfs die ehrenamtlichen Richter nadl Maßgabe der in 
satz 1 genannten Gesetzesvorschriften heran. . 

Die ehrenamtlichen Richter werden von dem Vorsitzenden 
des II. D-Senats und dem stellvertretenden Vorsitzenden def 
I. D-Senats ausgelost. ' 

m. Wehrdienstsenate 
t. Richter 

I. WD- Senat 
Vorsitzender Richter Saalmann - ' 
Richter Mühlenfeld l Richter Dr. Sdlweiger 
Richter Seide 
Richter Dr. Knorr · ;· -. 
II. WD - S e n a t 
Vorsitzender Richter Dr.Glödmer 
Richter Dr. Leußer" 
Rid,lter Dr. Knadtstedt '' 

Richter Dr. Ehrl ' „1·· 

2. Ehrenamtlidle Richter . 
Die. ehrenamtlidlen Richter der Wehrdienstsenate werde~> 

nach Maßgabe der.§§ 73 und 68 Wehrdisziplinarordnung betll '.; 
fen. · · · 

IV. Großer Senat 
Mitglied kraft Amtes , , . ·, . 

Der Präsideilt des Bundesverwaltungsgeri<:hts.-als Vorsitzell· 
der · 

Vertreter 
Der jeweilige allgemeine Vertreter de6 Präsidenten . , 

Bestellte Mitglieder fttr die Geschäftsj.ili~e 1975 und 1976 

Vorsitzender Richter Professor Dr. Sendler ' 
Richter Amelung 
Richter Professor Dr. Gützkow 
Richter Dr. Heddaeus 

' Richter Dr. Korbmadler 
Richter Niedermaier 

Vertreter 
Vorsitzender Rieb ter · Arndt ., 

Ridlter Dr. Bedter 
Richter. Dr. Idel 
Ridlter Mühlenfeld 
Ridlter Türke 
Richter Professor Dr. Weyreuther 

/ 
V. Gemeinsamer Senat . 

der obersten Gerichtshöfe des Bundes 
1. Mitglieder kraft Amtes 

a) der Präsident des Bundesver~altungsgerichts 1• 
b) die Vorsitzenden der beteiligten Senate des BundesVetW

3 

tungsgeridlts . ~· 
Bei Verhinderung des Präsidenten tritt sein Vertretet tel'· 

Großen Senat, bei Verhinderung des Vorsitzenden eines be 
ligten Senats sein Vertreter im Vorsitz an seine Stelle. -
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2. Mitglieder durch Entsendung Senat Mitglied 1. Vertreler . · 2. Vert~eter 
. für die Geschäftsjahre 1975. und 1976 IV.R ,Clauß Prof. ' Isendahl 

Senat Mitglied 1. Vertreter 2. Vertreter ·Dr. Weyreuther 
V.R ·Dr, Fink· Rochlitz Dr. Schwarz 

Richter Richter Richter VI.R Dr. Waitz Dr. Becker Dr. Nehlert 
I. R Dr. Heinrich ··Dr. Paul Dr. Eckstein. VII.R Dr. Zehner Fischer, Dr. Heddaeus 

(2. Mitglied) . ( 1. Vertreter) VIII. R Maetzel Türke Noack 
Dr. Barbey I.D Lange Prof. Dr. Gützkow 

lI.R 
(2. \T ertreter) II.D Lange Dr. Rosendahl 

Dr. de I. WD Mühlenfeld Dr. Schweiger Seide . Chapeaurouge Dr. Idel Dr. Rosendahl II.WO Dr. Leußer Dr. Knackstedt Dr. Ehrl 
III. R Prof. Sigulla Dr. Messerschmidt Großer Vors. Richter 

Dr; Dodenhoff Senat Prof. Dr. Sendler Niedermaier Dr. Heddaeus 

.:c. Zugehörigkeit zu mehreren Senaten und Vertretung 
'.:. . ' if 

. I. Zugehörigkeit zu mehrer~n Senaten .. · ·· · ; 

hö?ie lätigkeit 1m Gemeinsamen Senat der obersten Gerichts-. 
iier~cht es . Bun~~s g~ht der Tätigkeit am Bundesverwaltungs

. keit v~r~ie Taj1gke1t im Großen Senat jeder sonstigen Tätig-

. II. Vertretung· der Vorsitzenden· s . . 
die~~.~it keine Sonderregelung getroffen ist, werden die 
best!ltt~testen. Beisitzer zu stellvertretenden · Vorsitzenden 

v!~i ~erhinderung aller Mitglieder eines Senats gilt für die· 
eben~~ ung des Vorsitzenden die Regelun~ zu III entspre• 

1 . III. Vertretung der Beisitzer 
· ~ie beisitzenden Richter vertreten sich innerhalb der 

t enate gemäß der 'nach § 4 VwGO i. V. m. § 21 g GVG zu 
~~:fdenden . Anordnung. Im übrigen vertreten, beginnend . 

i . em d1enstjüngsten j3eisitzer: . . .. 
a) b~I den Revisionssenaten sidl gegenseiÜg 

die Beisitzer des I. und JV. Senats, . · . · · 
ausgenommen Richterin Dr. Eckstein, soweit sie durdl 
die Vertretung des Präsidiafreferenten verhindert· ist, 
~?r ~en Beisitzern des IV. Senats vertritt im I. Senat 

. , is langstens 30. April 1976 Ridlter Dr. Sommer, . 

. die BeiS.itzer· des II. und VI. Senats, "· · . ·· . ·. 
ausgenommen in Verfahren aus· dem Redlt der Kriegs

. dlenstverweigerung, ·in denen. die Beisitzer des VI. 
Senats durch die Beisitzer des VIII, Senats, ohne Ridl-
ter Dr. Barbey, vertreten werden, " 

die Beisitzer des III. und V. Senats, 
ausgenommen Ridlter Dr.· Sommer als Präsidialrefe-
rent, ' 

die Beisitzer des VII. und VIII. Senats, 
ausgenommen Ridlter Dr. Barbey, 

b) b~i den Disziplinarsenaten · · 
) di~ Beisitzer.des I •. und II. Senats sich.gegenseitig, 

c b?1 den. Wehrdienstsenaten · ·„ '. • 

· die Beisitzer des I. und II. Senats sidl gegenseitig, 

2, Die Vertretung der beisitzenden Ridlter von Senat zu 
Senat beginnt am 1. Januar 1976 mit dem. dienstjüngsten 
Beisitzer und setzt sich in der Reihenfolge des Dienstalters 
fort. Ist. der hiernach berufene Vertreter verhindert, so tritt 
der nächste an seine Stelle. Der Verhinderte hat die Ver
tretung beim nädlsten Vertretungsfall nidlt nachzuholen. 
Soweit über Ziffer 1 a. und b hinaus in den Revisions
und Disziplinarsenaten eine \'.'ertfetung erforderlidt wird, 
werden alle Richter von allen beisitzenden Ridltern dieser 

. Senate, beginnend mit dem dlenstjüngsten und fortlaufend 
in der Reihenfolge des Dienstalters, vertreten. 

3. Für den Fall der Verhinderung der Mitglieder der Wehr
dienstsenate und ihrer regelmäßigen Vertreter (§ 73· Abs.· 2 

· Satz 4 Wehrdisziplinarordnung) sii:ld die Richter Amelung 
und Lange zu zeitweiligen Mitgliedern der Wehrdienst
senate bestellt. Sie vertreten . die verhinderten Mitglieder · 
der WehrdieI}stsenate in 'der angegebenen Reihenfolge 

. , nadl der. Folge der Verhinderungsfälle jeweils längstens 
6 für die Dauer einer. Sitzungsperiode . .ist der hiernach beru- . 

fene Vertreter verhindert; so tritt der nädlste mit der Maß
gabe an seine Stelle, daß der Verhinderte dessen nächsten 
Vertretungsfall übernimmt. . , 

4. Wird eine Vertretung unter den· Senaten erforderlidl, ·so 
wird der Vertreter auf Anforderung des Vorsitzenden des 
eine Vertretung benötigten Senats vom Vorsitzenden des 
vertretenden Senats· nadl Maßgabe des. Gesdläftsvertei~ 

• lungsplans benannt. Die Feststellung der richtigen Beset-. 
zung des aufnehmenden Senats bleibt durdl diese Regelung 
unberührt. 

IV. Vertretung lm Großen Senat 
Bei Verhinderung des Vorsitzenden tritt dessen Vertr.eter 

ein. Die stellvertretenden Mitglieder· werden nadl der Reihen
folge ihres Dienstalters zur Vertretung herangezogen. Bei 
Vorsitzenden Ridltern ist . ihr Dienstalter als Mitglied des 
~undesverwaltungsgerichts maßgebend. Das dien~tjüngste Mit
glied hat den ersten· Vertretungsfall, das im Dienstalter fol
gende Mitglied den nädlsten Vertretupgsfall usw. wahr,zuneh
men. · 


